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Erhebung der öffentlichen ( allgemeinen ) 
Wasserversorgung 2016

Rücksendung bitte bis

7W

Ansprechpartner / -in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:   

Telefon oder Telefax:

E-Mail:

Identnummer

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

( Wassergewinnung und / oder Wasserbezug mit dem Haupt-
zweck, die Bevölkerung in Privathaushalten zu versorgen )

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf der Rückseite korrigieren.

Beachten Sie folgende Hinweise: 
Die Angaben sind für alle Wassergewinnungs- und Wasser- 
versorgungsanlagen zu machen, die Sie betreiben.

Angaben gegebenenfalls sorgfältig schätzen. 

Bitte auf ganze Zahlen runden. 

 Echtes Grundwasser ist unterirdisch anstehendes Wasser 
ohne Uferfiltrat und angereichertes Grundwasser.

 Bei Quellwasser ist das aus dem Sammelbehälter ab- 
laufende, ungenutzte Überlaufwasser nicht mitzuzählen.

 Uferfiltrat ist Wasser, das den Wassergewinnungsanlagen 
durch das Ufer eines Flusses oder Sees im Untergrund 
nach Bodenpassage zusickert und sich mit dem anstehen-
den Grundwasser vermischt; es wird in seiner Beschaffen-
heit wesentlich von der des Oberflächenwassers bestimmt. 
Eine Gewinnung bitte auch bei einem geringen Anteil an 
Uferfiltrat eintragen. 

 Angereichertes Grundwasser besteht überwiegend 
aus planmäßig versickertem Oberflächenwasser, echtem 
Grundwasser und gegebenenfalls Uferfiltrat. Bitte die  
gewonnene Wassermenge insgesamt eintragen.

 Das gewonnene See-, Talsperren- und Flusswasser  
enthält nur die für die unmittelbare Versorgung ( ohne  
Anreicherung ) verwendeten Mengen.

 Als Fremdbezug bitte die gesamten bezogenen Mengen 
angeben, die Sie mit einem Zulieferer abrechnen oder  
kostenfrei beziehen. Etwaige „Durchleitungen“ in Ihrem  
Leitungsnetz an „Dritte“ bitte nicht eintragen.

 Letztverbraucher sind alle Endverbraucher, mit denen  
Sie das abgegebene Wasser unmittelbar abrechnen.  
Die Wasserabgabe an andere Wasserversorgungsunter-
nehmen ist keine Abgabe an Letzverbraucher, sondern  
Abgabe zur Weiterverteilung. 

 Einwohner am Hauptwohnsitz. Zweitwohnsitze werden  
nicht berücksichtigt.

 Zum Kleingewerbe zählen in diesem Zusammenhang  
alle Abnehmer, deren Wasserverbrauch nicht separat  
erfasst, sondern über einen Hauszähler zusammen mit  
anderen Einheiten ( privaten Haushalten ) abgerechnet wird, 
wie gegebenenfalls Bäckereien, Metzgereien, Arztpraxen 
oder Rechtsanwaltskanzleien. Nicht zum Kleingewerbe 
zählen gewerbliche Unternehmen ( Industrie, Handel,  
Verkehr, Dienstleistungen ) oder sonstige Abnehmer  
( z. B. öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Bundes-
wehr, Landwirtschaft ).

 Als Abgabe zur Weiterverteilung sind die gesamten zur 
Weiterverteilung abgegebenen Mengen anzugeben, die 
Sie mit dem belieferten Unternehmen abrechnen oder  
kostenlos abgegeben haben. Etwaige „Durchleitungen“  
in Ihrem Leitungsnetz an „Dritte“ bitte nicht eintragen.

 Wasserwerkseigenverbrauch ist der betriebsinterne  
Wasserverbrauch innerhalb Ihrer Wasserversorgungs- 
anlage, z. B. für Filterspülung, Rohrnetzspülung,  
Sozialbereich.

 Unter Wasserverlusten und Messdifferenzen versteht 
man den Anteil des in das Rohrnetz eingespeisten  
Wassers, dessen Verbleib im Einzelnen nicht erfasst  
werden kann. Er setzt sich zusammen aus tatsächlichen 
Verlusten, z. B. durch Rohrbrüche, undichte Rohrver- 
bindungen oder Armaturen sowie aus scheinbaren Ver-
lusten, z. B. Fehlanzeigen der Messgeräte, unkontrollierte 
Entnahme.

 Betriebswasser ist Wasser, das in einem gesonderten  
Leitungsnetz an Betriebe für Brauchwasserzwecke  
abgegeben wird.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Erläuterungen zum Fragebogen
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

7W
Identnummer



Seite 3, 7W

A
 

W
as

se
ra

uf
ko

m
m

en
 im

 J
ah

r 2
01

6
7W

Id
en

tn
um

m
er

1 
Ei

ge
ng

ew
in

nu
ng

 n
ac

h 
W

as
se

ra
rte

n

 
 B

ei
 M

el
du

ng
en

 fü
r m

eh
r a

ls
 1

4 
A

nl
ag

en
 b

itt
e 

di
es

es
  

B
la

tt 
ko

pi
er

en
, b

ev
or

 S
ie

 E
in

tra
gu

ng
en

 v
or

ne
hm

en
.

Anlagen- 
Nummer

A
m

tli
ch

er
 G

em
ei

nd
e-

 
sc

hl
üs

se
l (

 A
G

S
 )

( w
ird

 v
om

 s
ta

tis
tis

ch
en

 
A

m
t a

us
ge

fü
llt

 )

S
ta

nd
or

t d
er

  
G

ew
in

nu
ng

sa
nl

ag
e

( G
em

ei
nd

e 
/ -

te
il )

A
rt

 d
es

 g
ew

on
ne

ne
n 

W
as

se
rs

S
A

G
ru

nd
w

as
se

r 
1

Q
ue

llw
as

se
r 

2
U

fe
rf

ilt
ra

t 
3

A
ng

er
ei

ch
er

te
s 

G
ru

nd
w

as
se

r 
4

S
ee

- u
nd

  
Ta

ls
pe

rr
en

w
as

se
r 

5

Fl
us

sw
as

se
r 

5

1 
00

0 
m

³

2
20

1
20

2
20

3
20

4
20

5
20

6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

Ei
ge

ng
ew

in
nu

ng
 n

ac
h 

W
as

se
ra

rte
n 

in
sg

es
am

t  
...

...
...

...
1

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

A1
  

Ei
ge

ng
ew

in
nu

ng
 in

sg
es

am
t 

20
7



7WSeite 4

noch: A Wasseraufkommen im Jahr 2016 7W
Identnummer2 Fremdbezug  6

2.1 Innerhalb des Bundeslandes
Identnummer 

( wird vom statistischen  
Amt ausgefüllt )

von anderen Wasserversorgungsunternehmen ( WVU ) 
( Name, Sitz des WVU )

Menge  
in 1 000 m³ SA

4
301

301

301

301

301

2.1.1 von anderen Wasserversorgungsunternehmen ( WVU ) insgesamt  ................................................... 3
301

2.1.2 von Industriebetrieben und sonstigen Lieferanten  .................................................................................
302

2.2  aus anderen Bundesländern  ........................................................................................................................
303

2.3  aus dem Ausland  ............................................................................................................................................
304

A2  Fremdbezug insgesamt = Summe A2.1.1 + A2.1.2 + A2.2 + A2.3  ......................................................  
305

A   Wasseraufkommen insgesamt = Summe A1 + A2  ............................................................................
306

B Wasserabgabe im Jahr 2016
1 Wasserabgabe an Letztverbraucher  7

1.1 Angaben für die Gemeinden Ihres gesamten Versorgungsgebietes innerhalb Ihres Bundeslandes

Amtlicher Gemeinde- 
schlüssel ( AGS )

( wird vom statistischen  
Amt ausgefüllt )

Wasserabgabe an Letzt-
verbraucher innerhalb des 

Bundeslandes 
Versorgungsgebiet 

( Gemeinde / -teil )  7

Unmittelbar versorgte 
Einwohner

( Stand: 30.06.2016 )  
8

Jahresmenge der 
Wasserabgabe an 
Letztverbraucher 

insgesamt  7

darunter 

SA
Wasserabgabe an 

Haushalte und 
Kleingewerbe  9

Anzahl 1 000 m³

6
401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

401 402 403

Innerhalb Ihres Bundeslandes  
insgesamt = Summe B1.1  .................................................

5

401 402 403
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noch: B Wasserabgabe im Jahr 2016 7W
Identnummer1.2 Versorgungsgebiet in anderen Bundesländern oder im Ausland

 Tragen Sie bitte zusätzlich die Angaben für dieses Teilgebiet ein.  

Amtlicher Gemeinde- 
schlüssel ( AGS )

( wird vom statistischen Amt 
ausgefüllt )

Wasserabgabe an Letzt-
verbraucher in anderen 

Bundesländern / im Ausland 
Versorgungsgebiet 
( Gemeinde / -teil ) 

7

Unmittelbar versorgte 
Einwohner

( Stand: 30.06.2016 )   
8

Jahresmenge der 
Wasserabgabe an 
Letztverbraucher 

insgesamt  
7

darunter 

SA

Wasserabgabe an 
Haushalte und 
Kleingewerbe 

9

Anzahl 1 000 m³

7
501 502 503

501 502 503

501 502 503

501 502 503

In anderen Bundesländern / im Ausland  
insgesamt = Summe B1.2  ................................................

5

501 502 503

B1 Abgabe an Letztverbraucher  
insgesamt = Summe B1.1 + B1.2  .........................

504 505 506

2 Wasserabgabe zur Weiterverteilung  10

2.1 Innerhalb Ihres Bundeslandes

Identnummer 
( wird vom statistischen  

Amt ausgefüllt )

an andere Wasserversorgungsunternehmen ( WVU ) 
( Name, Sitz des WVU )

Menge  
in 1 000 m³ SA

8
601

601

601

601

601

2.1.1 an andere Wasserversorgungsunternehmen ( WVU ) insgesamt  ....................................................... 5
601

2.1.2 an sonstige Weiterverteiler  ...........................................................................................................................
602

2.2  an andere Bundesländer  ...............................................................................................................................
603

2.3  an das Ausland  ................................................................................................................................................
604

B2   Wasserabgabe zur Weiterverteilung insgesamt = Summe B2.1.1 + B2.1.2 + B2.2 + B2.3  ..........
605

B3   Wasserwerkseigenverbrauch  .................................................................................................................  11
606

B4  Wasserverluste / Messdifferenzen  ..........................................................................................................  12
607

B   Wasserabgabe insgesamt = Summe B1 + B2 + B3 + B4  .................................................................
608

   darunter: Betriebswasser  ........................................................................................................................  13
609

Die Summe aus Abschnitt B muss mit der Summe aus Abschnitt A übereinstimmen.
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf der Rückseite korrigieren.

7WZ

Rücksendung bitte bis

Erhebung der öffentlichen ( allgemeinen )  
Wasserversorgung 2016
Zusatzbogen zur Abgrenzung der  
Gewinnungsanlagen im Abschnitt A1

Ansprechpartner / -in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:   

Telefon oder Telefax:

E-Mail:

Identnummer

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Beachten Sie folgende Hinweise: 
Die folgende Übersicht enthält die Nummer, Kennung und  
Bezeichnung der Anlagen zur Wassergewinnung. Bitte tragen 
Sie für alle unten stehenden Anlagen im Bogen 7W Abschnitt A1 
jeweils die Anlagen-Nummer und die Wassergewinnung dieser 
Anlage im Jahr 2016 ein.

Falls Sie 2016 Anlagen genutzt haben, die nicht in der Übersicht 
genannt sind, ergänzen Sie bitte die Anlagenübersicht auf dem 
Zusatzbogen 7WZ und die Angaben ( Nummer und Wasser- 
gewinnung ) im Bogen 7W Abschnitt A1.

Beschreibung der Anlagen
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er

Kennung der Anlage Bezeichnung der Anlage
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

7WZ
Identnummer

noch: Beschreibung der Anlagen
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Kennung der Anlage Bezeichnung der Anlage
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1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

7WErhebung der öffentlichen ( allgemeinen ) 
Wasserversorgung 2016
( Wassergewinnung und / oder Wasserbezug mit dem Hauptzweck, 
die Bevölkerung in Privathaushalten zu versorgen )

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung wird alle drei Jahre durchgeführt und 
stellt grundlegende Informationen zum Stand und zur Entwicklung der öffentlichen  
Trinkwasserversorgung für wasserwirtschaftliche Analysen und Planungen bereit.  
Die Erhebung zur öffentlichen Wasserversorgung richtet sich an Anstalten und  
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen und andere Einrichtungen, 
die Anlagen für die öffentliche Wasserversorgung betreiben. Sie dient dem regelmäßigen 
Überblick über die Wasserversorgung und den Gewässerschutz.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Umweltstatistikgesetz ( U Stat G ) in Verbindung mit dem  B Stat G.
Erhoben werden Angaben zu § 7 Absatz 1 U Stat G.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 U Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G. 
Nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a U Stat G sind Inhaberinnen / Inhaber oder  
Leitungen der Anlagen auskunftspflichtig. Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle  
Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an  
die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur 
Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. 
Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online- 
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflichtung,  
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen. Nach  
§ 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nehmen und bereits standardisierte und elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet,  
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden.  
Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, 
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu  
verwenden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die  
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden. Darüber hinaus dürfen die statistischen Ämter der Länder nach  
§ 16 Absatz 2 U Stat G die Ergebnisse der Erhebung nach § 7 U Stat G veröffentlichen, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 16 Absatz 1 U Stat G an die  
fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen in Form von Tabellen mit statistischen  
Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 5 U Stat G übermitteln die statistischen Ämter der Länder an das  
Statistische Bundesamt die von ihnen erhobenen, anonymisierten Einzelangaben für  
Zusatzaufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung von über- und zwischen- 
staatlichen Aufgaben.

Nach § 16 Absatz 6 U Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung europa- und 
völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur Emissionsberichter-
stattung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1
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Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es auch zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der  
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern / Ordnungsnummern,  
Löschung und Statistikregister
Name, Anschrift, Telefonnummern und Adressen für elektronische Post der  
Erhebungseinheiten und Name und Sitz des liefernden oder abnehmenden  
Versorgungsunternehmens sowie Name, Telefonnummern oder Adressen für  
elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind  
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.  
In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese  
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale  
auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Name und Anschrift der  
Erhebungseinheiten sowie die Identnummer werden im Unternehmensregister für  
statistische Zwecke ( Statistikregister ) gespeichert ( § 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz ).  

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung  
einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus 
einer frei vergebenen laufenden Nummer. Der verwendete amtliche Gemeindeschlüssel 
( A G S ) dient der regionalen Zuordnung. Er besteht aus einem Regionalschlüssel für das 
jeweilige Bundesland und aus einer laufenden, frei vergebenen Nummer.


